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Die Politik des Bonner Staates und die Jugendkriminalität

Menschen, ich hatte euch lieb.
Seid wachsam! Julius Fuöik

Die Jugendkriminalität ist in Westdeutschland ein be
gehrter Gegenstand der Publizistik. Es vergeht wohl 
kein Tag, ohne daß der Blätterwald der westdeutschen 
Tagespresse in mehr oder weniger schreiender Auf
machung von Straftaten berichtet, die zu Lasten junger 
Menschen gehen. Es gibt aber auch nicht weniger Pu
blikationen zu diesem Thema, die der Feder des Wis
senschaftlers oder des mit der Materie befaßten lang
jährigen Praktikers entstammen. Juristen, Mediziner, 
Psychologen, Soziologen und Vertreter anderer ver
wandter Wissenschaftszweige tragen dazu bei, daß die 
Diskussion — eine in den meisten Fällen durchaus von 
der Kenntnis der Tragweite des Jugendproblems in den 
westlichen Ländern zeugende und zweifellos in vielen 
Einzelpassagen auch wissenschaftliche Diskussion — 
nicht versiegt und immer wieder von neuem auflebt. 
Unverkennbar greift dabei eine gewisse Unsicherheit 
und Ratlosigkeit Platz, deren man sich in den genann
ten Kreisen auch durchaus bewußt ist. So beginnt bei
spielsweise der Direktor des Instituts für gerichtliche 
und soziale Medizin der Kieler Universität, Professor 
Dr. Wilhelm H a l l e r m a n n ,  einen Vortrag zu dem 
Thema „Gefährdete Jugend des technischen Zeitalters“, 
der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 
21. September 1960 abgedruckt isti, mit folgenden Wor
ten:

„Wir werden immer wieder darauf aufmerksam ge
macht, in welchem Ausmaß uns die Jugendkriminali
tät bedroht, und fühlen uns bei diesen Hinweisen aus
gesprochen unsicher und unruhig, weil wir, die Er
wachsenen, einer offenbar nicht zu bewältigenden 
Aufgabe gegenüberstehen, vielleicht auch, weil wir 
uns irgendwie mitschuldig fühlen, und auch wohl 
deshalb, weil unser optimistischer' Fortschrittsglaube 
eben durch dieses Faktum, daß wir unsere Kinder 
nicht richtig zu erziehen vermögen, sich bedroht 
fühlt.“

1 Es handelt sich um einen Vortrag, der auf dem Westberliner 
sog. Weltärzte-Kongreß (der keiner war, jedenfalls was „Welt“ 
angeht, da die Ärzte des fortschrittlichsten Teiles der Welt, 
des sozialistischen Lagers, nicht vertreten waren) gehalten 
wurde.
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sung des § 19 des Strafregistergesetzes vom 11. Dezem
ber 1957 (GBl. I S. 647) komme. Diese Auffassung über
sieht aber, daß die Tilgungsreife bei mehreren Verur
teilungen einer Person erst dann eintritt, wenn für 
a l l e  Verurteilungen die Voraussetzungen der Tilgung 
vorliegen (§ 10 Abs. 1 StRG)11. Das bedeutet, daß bei
spielsweise die in der oben erwähnten Entscheidung des 
Kreisgerichts Marienberg ausgesprochene Maßnahme 
nach § 17 JGG auch erst dann getilgt werden kann, 
wenn die kumulativ verhängte Strafe nach dem allge
meinen Strafrecht zu tilgen ist.

il vgl. Maelzer, Die Neuregelung des Strafregisterwesens in 
der DDR, Schriftenreihe der Deutschen Volkspolizei 1958, 
Heft 22, s. 47 ff.

Man könnte Äußerungen solcher Art zu Dutzenden an
führen. Sie erwecken den Eindruck, daß die mit den 
Problemen der Jugendkriminalität befaßten Fachleute 
der Wissenschaft und Praxis in Westdeutschland sich 
ihrer Verantwortung, das Gewissen der Öffentlichkeit 
wachzurütteln, durchaus bewußt sind. Aber — so be
dauerlich ist es, man muß es klar aussprechen — sie 
werden dieser Verantwortung nicht gerecht. Soweit sie, 
und das geschieht in den wenigsten Fällen, mit kon
kreten Maßnahmen der Vorbeugung und Bekämpfung 
der stetig anwachsenden Kriminalität unter den jungen 
Menschen zwischen 14 und 25 Jahren aufwarten, blei
ben diese auf Detailfragen beschränkt. Man kann sie 
mit den Pflästerchen vergleichen, die der Arzt hier und 
da auf einen todwunden Körper drückt, obwohl nur 
eine Operation helfen könnte. Charakteristisch für alle 
veröffentlichten Beiträge auf diesem Gebiet ist die Ab
straktion des Einzelfalls oder eines bestimmten Kom
plexes von der Gesamtheit der gesellschaftlichen Ver
hältnisse in Westdeutschland oder, um es deutlicher zu 
sagen, das Bestreben, die Politik des westdeutschen 
Staates in der Erziehung der heranwachsenden Gene
ration außerhalb jeder Kritik zu stellen. Dies bezieht 
sich freilich nur auf die in der westdeutschen Fach- und 
Tagespresse veröffentlichten Beiträge zu Fragen der 
Jugendkriminalität. Und wenn im folgenden von den 
Wissenschaftlern oder Praktikern die Rede ist, so meint 
der Verfasser natürlich .nicht diejenigen Fachleute, die 
in ihrer Publikationsfreiheit durch den Bonner Staat 
behindert werden, weil dieser Staat auch auf dem Ge
biet der Jugendkriminalität die Wahrheit zu fürchten 
hat.
Bei allen Veröffentlichungen über die Jugendkriminali
tät in Westdeutschland ist das Bemühen der Autoren 
spürbar, als „Unpolitische“ oder „Nur-Wissenschaftler“ 
zu gelten. Niemand von ihnen wagt es, auch nur an
deutungsweise an die ausschlaggebenden Wurzeln der 
ganzen Misere der Jugendkriminalität und Jugenderzie
hung in. Westdeutschland zu rühren. Dabei liegen diese 
offen zutage, man muß sie nur sehen wollen. Aber hier
an mangelt es ganz offenbar. Es gibt in diesen Kreisen 
heute in Westdeutschland wohl keinen solchen Mann, 
wie Virchow einer in der Medizin war. Es gibt hier 
keine Göttinger, keinen Kuby, die den Mut hätten, ent
sprechend der aus ihrer beruflichen und gesellsdhaftli-' 
chen Stellung erwachsenden Verantwortung zu schrei
ben und zu handeln.
Man mag uns wohl verstehen. Wir haben, was die Ju
gendkriminalität wie die Kriminalität in Westdeutsch
land überhaupt angeht, keinerlei Illussionen. Dieses 
Phänomen ist unauslöschbar in einer Gesellschaft, in 
der das Glück des einen das Leid des anderen ist. Aber 
die heutige Kriminalität, insbesondere die Jugendkrimi
nalität, in Westdeutschland ist nicht schlechthin nur das 
Produkt der kapitalistischen Gesellschaft, sie ist zuvor
derst das unvermeidliche Ergebnis einer staatlich ge
lenkten und begünstigten Erziehung zur Gewalt, zur 
Nichtachtung des Lebens und aller humanistischen 
Werte, die der Menschheit teuer sind. In dem Memo
randum der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik an die UNESCO vom 1. Dezember 1960 wird 
bewiesen: Das gesamte Erziehungs- und Bildungswesen 
Westdeutschlands ist der Vorbereitung eines Revanche-
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